
Beiträge und Gebühren 
§ 73 

 
(1)  Die der Handwerksinnung und ihrem Gesellenausschuss erwachsenden Kosten sind, soweit 

sie aus den Erträgen des Vermögens oder aus anderen Einnahmen keine Deckung finden, 
von den lnnungsmitgliedern durch Beiträge aufzubringen. Zu den Kosten des 
Gesellenausschusses zählen auch die anteiligen Lohn und Lohnnebenkosten, die dem 
Arbeitgeber durch die Freistellung der Mitglieder des Gesellenausschusses von ihrer 
beruflichen Tätigkeit entstehen. Diese Kosten sind dem Arbeitgeber auf Antrag von der lnnung 
zu erstatten. 

 
(2)  Die Handwerksinnung kann für die Benutzung der von ihr getroffenen Einrichtungen 

Gebühren erheben. 
 
(3)  Der von jedem lnnungsmitglied zu entrichtende Beitrag besteht aus einem Grundbeitrag und 

einem Zusatzbeitrag. Außerdem kann die Innung Sonderbeiträge erheben. 
 
Der Zusatzbeitrag wird entweder erhoben 
 
1. in einem Tausendsatz der Lohn- und Gehaltssumme oder 
2. in einem Hundertsatz des einheitlichen Gewerbesteuermessbetrages, des 
Gewerbekapitals, des Gewerbeertrags oder des Gewinns aus Gewerbebetrieb. 

 
Bei Mischbetrieben, die neben den handwerklichen Leistungen aus dem Fachbereich der 
Handwerksinnung auch andere gewerbliche Leistungen erbringen, ist der Zusatzbeitrag um 
den Beitragsanteil für die anderen gewerblichen Leistungen zu verringern. Der 
Verwaltungsbereich ist hierbei anteilsmäßig auf die einzelnen Gewerbezweige umzulegen. 
 

(4)  Soweit die lnnung Beiträge nach dem Gewerbesteuermessbetrag, dem Gewerbekapital, dem 
Gewerbeertrag oder dem Gewinn aus Gewerbebetrieb bemisst, richtet sich die Zulässigkeit 
der Mitteilung der hierfür erforderlichen Besteuerungsgrundlagen durch die Finanzbehörden 
für die Beitragsbemessung nach § 31 der Abgabenordnung. Soweit die Beiträge nach der 
Lohnsumme bemessen werden, sind die beitragspflichtigen Innungsmitglieder verpflichtet, der 
Innung Auskunft durch Übermittlung eines Doppels des Lohnnachweises nach § 165 SGB VII 
zu geben.  
 
Sofern das einzelne lnnungsmitglied seine Einwilligung erteilt hat, kann die Innung selbst oder 
auch über ihren Verband bei der zuständigen Berufsgenossenschaft bzw. Krankenkasse die 
Lohn- und Gehaltssumme erfragen. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für Zwecke der Beitragsfestsetzung gespeichert und 
genutzt werden. 
 
Die beitragspflichtigen lnnungsmitglieder sind verpflichtet, der Innung Auskunft über die zur 
Festsetzung der Beiträge erforderlichen Grundlagen zu erteilen; die Innung ist berechtigt, die 
sich hierauf beziehenden Geschäftsunterlagen einzusehen und für die Erteilung der Auskunft 
eine Frist zu setzen. 
 
Sind die für die Beitragsveranlagung erforderlichen Daten nicht zu erhalten, so ist die Innung 
berechtigt, diese zu schätzen. 
 

(5)  Die Beiträge und deren Bemessungsgrundlagen werden bei der Feststellung des 
Haushaltsplanes von der Innungsversammlung alljährlich festgesetzt; bis zur anderweitigen 
Festsetzung sind die Beiträge in der bisherigen Höhe weiter zu entrichten. 
 
Beiträge sind mit dem Beginn des Haushaltsjahres fällig. Die Verpflichtung zur 
Beitragszahlung beginnt mit dem 1. des Monats, der auf die Aufnahme in die Innung folgt. 
 

(6)  Die rückständigen Beiträge und Gebühren werden auf Antrag des Innungsvorstandes nach 
den für die Beitreibung von Gemeindeabgaben geltenden landesrechtlichen Vorschriften 
beigetrieben. 


